
BEKANNTMACHUNG
der

Gemeinde Reit im Winki
über den Beschluss des Gemeinderats zur Einleitung der

35. Änderung des Flächennutzungsplanes
gem. § 2 Abs. I BauGB (Baugesetzbuch)

sowie die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
nach § 3 Abs. I BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Reit im Winki hat in seiner Sitzung am 09.05.2023 die Einleitung
eines Verfahrens zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB
beschlossen.

Der Geltungsbereich umfasst einerseits das Grundstück Fl.Nr. 121/91, Gemarkung Forst Reit im
Winkl, auf welchem die Erweiterung des bestehenden Heizkraftwerks geplant ist.

Des Weiteren im Geltungsbereich befinden sich die Grundstücke Fl.Nrn. 831, 830(T) und
830/2 (T), Gemarkung Reit im Winkl, auf welchen die Errichtung eines Solarparks (Freiflächen-

Photovoltaikanlage) stattfinden soll.

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist aus nachfolgendem Lageplan
ersichtlich:



Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB besteht in der
Zeit vom

21. Dezember 2023 bis 22. Januar 2024

für jedermann Gelegenheit im Rathaus Reit im Winkl, Rathausplatz 1, 83242 Reit im Winkl,
Zimmer-Nrn. 107 und 108, 1. Obergeschoss (Bauamt) von Montag - Freitag, jeweils von 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich am Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie nach telefonischer
Vereinbarung (Tel. 08640/800-57) Auskunft über die Planung zu erhalten.

Die genannten Unterlagen können auch auf der gemeindlichen Homepage unter
https://www. reitimwinkl.de/amtliche-bekanntmachunqen eingesehen werden.

Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung ist der von der Planungsgruppe Strasser, 83278
Traunstein erstellte Planentwurf mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom
07.11.2023.

Reit im Winkl, 20.12.2023
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Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an der Amtstafel:

Angeheftet am,: 20.12.2023 Abgenommen am:

Sonja Bürger, Bau Sonja Bürger, Bauamt


